
 ���� Stiftung Kinderjahre 

     Sierichstraße 48, 22301 Hamburg 
 �  040 5394942 

 
 

1 Zustiftungen sind Zuwendungen an eine Stiftung, die unmittelbar dem Stiftungskapital zugeschlagen werden und damit 

dauerhaft und nachhaltig die Ertragskraft der Stiftung stärken. Spenden sind Zuwendungen, die zu einer zeitnahen Ausschüt-

tung bestimmt sind. Sowohl Spenden als auch Zustiftungen sind im Rahmen gesetzlicher Vorgaben nach §10b EStG bei der 

Einkommensteuer abzugsfähig. 

 

Stiftung Kinderjahre � Sierichstraße 48 � 22301 Hamburg � Stiftungsvorstand: Hannelore Lay (Vs.)  

Telefon: +49 40 27806993 � Telefax: +49 40 5394942 � info@stiftung-kinderjahre.de � www.stiftung-kinderjahre.de 

Spendenkonten: 800759013 � BLZ 300 308 80 � HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  

                  und 1022224362 � BLZ 200 505 50 � Hamburger Sparkasse AG K
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Ja, ich möchte die Arbeit der Stiftung Kinderjahre unterstützen 

durch � eine Spende1  � eine Zustiftung1 

 
in Höhe von Euro 

  

  

 
in Worten 

  

  

 
 

 
� monatlich � jährlich � einmalig 

 

Einzugsermächtigung: 

 

Vorname 

  

  

 

Name 

  

  

 

Firma (ggf.) 

  

  

 

Straße, Nr. 

  

  

 

PLZ, Ort 

  

      

 

Telefon 

  

  

 
Telefax 

  

  

 
E-Mail 

                        

 @ 

 
Bankinstitut 

  

  

 
Bankleitzahl 

   

           

 
Kontonummer 

   

           
 

Hiermit ermächtige(n) ich/ wir die Stiftung Kinderjahre widerruflich, die von mir/ uns beauftragten Zahlungen 
zu Lasten meines/ unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Sollte mein/ unser Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 

Datum 

  

          .          . 20  

 

 
Unterschrift 

  

 
� 

 


